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ANMELDUNG

ausgestellt werden: 

Firma

Straße

PLZ/Ort 

Inhaber oder Geschäftsführer

Hersteller Händler  Sonstige 

Dienstleister Importeur (

Telefon / 

Telefax / 

E-Mail

Homepage 

Bearbeiter / Ansprechpartner 

Rechnung ausstellen auf 
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Wird vom Veranstalter ausgefüllt

Bearbeiter________________________________

Standgröße 

Halle / Stand 

RE - Nummer 

RE - Betrag / netto 

RE - Betrag / brutto 

Ich / Wir bestellen gemäß den Ausstellungsbedingungen: 

Reihenstand (1 Seite offen) 67,- €/m2

Eckstand (2 Seiten offen) 74,- €/m2 74,- €/m2

Kopfstand (3 Seiten offen)       76,- €/m2

Blockstand (4 Seiten offen) 78,- €/m2

Standbreite_________m x Standtiefe_________m = _________ m2 x _________€/m2

zzgl. Grundgebühr 

prüfung, Bauabnahme, Ausweise etc.) 490,- € = Summe netto _____________ €

 Kleinstände unter 10 m2 = 990,- € Pauschal incl. Wände und Grundgebühr.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, die in der Höhe in Rechnung gestellt wird, in der sie zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gesetzlich vorgeschrieben ist!
Mit vollzogener Unterschrift erkenne(n) ich (wir) die Ausstellungsbedingungen rechtsverbindlich an.
Der Unterzeichnende erklärt sich als handlungsbevollmächtigt. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel 

Hamburger Motorrad Tage

Datum 27.02.-01.03.2026

E-Mail für Rechnung



Mitaussteller / Unteraussteller 

     keine Mit- bzw. Unteraussteller geplant

Firma

Straße

PLZ/Ort

Inhaber oder Geschäftsführer

Hersteller Händler  Sonstige 

Dienstleister Importeur (

ausgestellt werden: 

m2

     es sind folgende Mit- bzw. Unteraussteller geplant:

Hinweis  

sichern und ins Ausstellerverzeichnis aufnehmen.

      gelesen und verstanden     Ort und Datum Unterschrift 
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Erscheinungsbild im Ausstellerverzeichnis

Firma / Marke

Straße

PLZ/Ort

Telefon / 

Telefax / 

E-Mail

Homepage 

Produkte (kurz)

Redaktionsschluss 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn!

Ausstellerverzeichnis.

Zahlungsweise  

Die Zahlung erfolgt auf Rechnung, zahlbar bis 6 Wochen vor Veranstalltungsbeginn.   

Es werden ausschließlich Zahlungen auf das Konto der DiCoN GmbH akzeptiert.
Bordesholmer Sparkasse IBAN: DE68 2105 1275 0155 162639 an
m
el
du

ng
@
di
co

n.
g
m
b
h



    DiCoN GmbH

Kronsberg 13 • 24161 Altenholz
Tel: 0431 - 79 94 91 68

     anmeldung@dicon.gmbh • www.dicon.gmbh
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Standskizze
(1 Kästchen = 1x1 m)
Bitte Lage der Strom-, Wasser -und Telefonanschlüsse sowie der 
Trennwände einzeichnen



§ 1  Wirtschaftlicher Träger und Durchführung: 
DiCoN GmbH, Kronsberg 13, 24161 Altenholz,

im folgenden DiCoN genannt.

§ 3  Standzuweisungen erfolgen durch die DiCoN. Das Eingangsdatum der Anmeldung ist für
die Einteilung nicht maßgebend. Anmeldungen werden erst nach erfolgter schriftlicher Bestä-
tigung oder mit Eingang der Rechnung beim Aussteller gültig. Die DiCoN ist berechtigt, 

NoCiD red tbielb sE .neßeilhcsuzsua lekitrA enleznie gnulletssuA red dnerhäw dnu rov

bildes wegen auf einen anderen Platz zu verlegen. Eine Wertminderung oder Mietnachlass 
kann dadurch nicht geltend gemacht werden. Entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von 
Kostproben bedarf der besonderen Genehmigung durch die DiCoN.

§ 4  Über die Zulassung der Aussteller, sowie des Handverkaufs entscheidet die DiCoN.
Die erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn andere Voraussetzungen vorlie-
gen. Es dürfen nur die auf der Anmeldung vermerkten Gegenstände ausgestellt werden. 

§ 5  Die DiCoN  ist berechtigt, Anmeldungen ohne Begründung zurückzuweisen. Konkurrenz-
ausschluss darf weder verlangt noch zugesagt werden.

§ 6 -
deten Waren zu belegen und mit sachkundigem Personal besetzt zu halten.

§ 7  Die Reinigung der Stände obliegt den Ausstellern und muss täglich nach Ausstellungsschluss 
NoCiD eiD .nies tedneeb ssulhcssgnulletssuA hcan ednutS 1 sib dnu nemmonegrov

sorgt für die Reinigung des Geländes und der Gänge.

§ 8 
angefangene qm wird auf die volle Quadratmeterzahl aufgerundet. Trennwände werden 

zur Anmeldung beachten und ausfüllen). Auf den Trennwänden darf nur mit wasserlöslichen 
Klebemitteln geklebt werden. In die Trennwände dürfen keine Löcher geschlagen werden. Für 
Ausstellungsstände, die durch unebenen Fußboden, nicht ausreichend Höhe oder sonstige 
Mängel beeinträchtigt werden, kann der Aussteller keinerlei Regressansprüche stellen. Die 
Flächen innerhalb der Hallenstände, müssen vom Aussteller mit einem einheitlichen und sau-
beren Bodenbelag voll ausgelegt sein. Der Veranstalter ist berechtigt, Änderungen bezüglich 
der Standgestaltung zu verlangen. Dies gilt auch für Belästigungen durch Geruch, Geräusch 
oder andere Mängel. Es kann ein Standfoto des Ausstellungsstandes verlangt werden. Evtl. 
Beschädigungen an Trennwänden, Fußböden, Teppichen usw. gehen zu Lasten der betref-
fenden Standinhaber.

§ 9  NoCiD red nebierhcsdnuR netztel ned ettib eiS nemhentne netiezuabbA dnu -uabfuA eiD
vor Veranstaltungsbeginn. Stände, mit deren Aufbau bis Donnerstag vor der Ausstellung, 16:00 
Uhr, nicht begonnen wurde, werden auf Kosten des Ausstellers dekoriert oder darüber ander-
weitig verfügt. Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Alle für den Aufbau 

-
gütern über die Standhöhe (2,50 m) ist nur zulässig, wenn die Veranstalterin hierfür die Gene-
hmigung erteilt hat.

§ 10  Der Abbau darf erst am letzten Ausstellungstag nach Ausstellungsende beginnen und muss 

Trennwände sind in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen (Fußbodenbelag und Klebe-
streifen sind vollständig zu entfernen). Vorzeitiges Abbauen, oder teilweises Räumen des 
Standes ist nicht statthaft und kann mit einer Vertragsstrafe von mindestens 50% der Stand-
miete geahndet werden. Bei Nichteinhaltung der Räumungsfrist hat der Aussteller die Kosten 
für den Abtransport und die Lagerung zu tragen. Für Schäden oder Entwendung übernimmt 
der Veranstalter keine Haftung.

§ 11 -
miete, und bei Rücktritt nach diesem Termin die volle Standmiete zu zahlen. Wenn der Stand 
nicht bezogen wird, ist die Standmiete in voller Höhe zu entrichten; auch dann, wenn die Di-
CoN den Stand anderweitig vergibt. Die DiCoN verrechnet in diesem Fall die Miete 

Andernfalls ist der Veranstalter berechtigt, den Stand auf Kosten des Ausstellers zu dekorieren. 
Der Aussteller kann einen Ersatzaussteller benennen, dieser kann jedoch ohne die Angabe von 
Gründen von der DiCoN abgelehnt werden. Ein Rücktrittsantrag hat auf jeden Fall per 
Einschreiben zu erfolgen.

§ 12 
an dem eingebrachten Ausstellungsgut das Vermieter-Pfandrecht zu. Die DiCoN haftet 
nicht für unverschuldete Beschädigungen und Verluste und kann nach schriftlicher Ankündi-
gung das Pfandgut freihändig verkaufen. Der Aussteller erklärt ausdrücklich, dass alle von 
ihm eingebrachten Gegenstände sein uneingeschränktes Eigentum sind und seiner uneinge-
schränkten Verfügungsgewalt unterliegen. Das Pfandrecht wird auch auf die Waren der Ver-

§ 13  Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass die für seine und für die Tätigkeit seiner Beauftrag-
ten auf dem Stand oder Gelände erforderlichen Genehmigungen vorhanden sind und die 
geltenden gewerberechtlichen, wettbewerbsrechtlichen – hier besonders Preisauszeichnung 
und Firmenbeschilderung (Mindestgröße DIN A4) – gesundheitspolizeilichen, feuerpolizeili-
chen und polizeilichen Vorschriften eingehalten werden. Hierzu zählt auch die Beachtung 
der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften. Evtl. von Behörden geforderte 
Steuern und Abgaben sind vom Aussteller zu entrichten. Bestandteil des Standvermietungs-

der Stand sofort geschlossen werden, ohne Erstattung der Standmiete oder sonstiger Regres-
sansprüche.

§ 14 
-

sen. Für Beschädigung oder Verlust des Ausstellungsgutes haftet die DiCoN nicht. Hier 
wird jedem Aussteller empfohlen, eine solche Versicherung selbst auf eigene Kosten abzus-
chließen.

§ 15  Das Recht zum Verkauf von Speisen und Getränken, Erfrischungen, Genussmitteln jeder Art, 
steht nur den Verkäufern zu, die hierzu von der DiCoN ermächtigt sind.

§ 16  Die Rechung ist gleichzeitig die Standbestätigung. Die Miete muss der Veranstalterin zu dem 
auf der Rechnung genannten Zahlungsziel zur Verfügung stehen. Die DiCoNgroup kann bei 

-

bei Einhaltung unserer Zahlungsmodalitäten Gültigkeit. 

§ 17 
Dritten zu überlassen, sie zu tauschen oder Aufträge für nicht gemeldete Firmen anzunehmen. 
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand, so haftet jeder von ihnen als Gesamt-
schuldner.

§ 18  Aussteller haben die Gelegenheit, Abfallbehälter laut Servicemappe zu bestellen. Geht diese 
Bestellung nicht ein, so wird eine Pauschale von EUR 5,-/qm für die Müllentsorgung berech-
net. Die Reinigung der Stände ist Angelegenheit der Aussteller. Abends sind die Stände zu 
säubern. Der während des Aufbaues bzw. Einräumens angesammelte Abfall und Kehricht 
muss spätestens am letzten Aufbautag, 20:00 Uhr, beseitigt sein. Für diese Abfälle stehen 
Abfallcontainer zur Verfügung. In den Gängen (sie sind im Notfall Fluchtwege) dürfen keine 
Verpackungen gelagert werden. Die Reinigung der Besuchergänge veranlasst die DiCoN. 
Sie beginnt am letzten Aufbautag ab 20:00 Uhr. Kartons, Verpackungs- oder Dekomateri -

und auf Kosten des Ausstellers oder Messebauers entsorgt. Beim Abbau des Standes sind 
alle nicht mehr verwendbaren Aufbauteile auf eigene Kosten abzufahren. Die Reinigung 

Klebebänder und deren Rückstände sind restlos zu entfernen. Andernfalls veranlasst die 
DiCoN die Reinigung auf Kosten des Ausstellers. Bei Bedarf bitte Angebote mit Angabe

Einweggeschirr, sowie auf den Einsatz von Einwegteppichen sollte nach Möglichkeit ver-
zichtet werden. Speise- und Fettreste dürfen keinesfalls über die hauseigene Abwasser- 
installation entsorgt werden. Die Messegastronomie verfügt über entsprechende Behältnisse, 

§ 18.1 Ausstellung von Kraftfahrzeugen
In den Hallen dürfen Kraftfahrzeuge grundsätzlich weder in Betrieb genommen noch betriebs-
bereit abgestellt werden. Eine Ausnahmebewilligung, die mit dem Vordruck „Anmeldung für 
vorbeugenden Brandschutz“ zu beantragen ist, kann von der Branddirektion erteilt werden. 
In Ausstellungshallen ist der Tankinhalt der Fahrzeuge auf das für das Ein- und Ausfahren 
notwendige Maß zu reduzieren. Die Reserveleuchte der Tankanzeige muss aktiv sein. Auf Ver-

möglich, abzuschließen. In Abhängigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes können weit-
-

emmen der Batterien oder das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden.
Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen und in eigenen Bauten der Aussteller nicht in Be-

Gasantrieb muss der Druckbehälter entleert sein. Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstech-
nik, z. B. Elektro- oder Hybridantrieb, sind die Antriebsbatterien per Sicherheitsklemmschalter 
(Hauptschalter) vom Antrieb zu trennen

§ 19  Jeder Aussteller erhält für die Dauer der Ausstellung für sich und das erforderliche Bedien-
ungspersonal Ausstellerausweise, die in Verbindung mit dem amtlichen Personalausweis zum 
Betreten des Ausstellungsgeländes berechtigen. Die Anzahl der Ausstellerausweise richtet sich 

10qm ein Ausstellerausweis und für das Freigelände bis 40qm zwei, für jede weiteren 40qm 

und werden mit EUR 30,- /Stück berechnet. Sie sind nicht übertragbar, bei Missbrauch wird 

§ 20  Die DiCoN ist berechtigt, die Ausstellung abzusagen, zeitlich zu verlegen, bzw. zu
verkürzen. Es können von Seiten des Ausstellers weder Rücktrittsrechte noch Schadensersat-
zansprüche daraus geltend gemacht werden. Ist eine geregelte Durchführung der Ausstellung 
nicht möglich, ist der Veranstalter berechtigt, die Ausstellung ohne Begründung abzusagen 
oder die Ausstellungsdauer zu verkürzen. Muss die Ausstellung in Folge höherer Gewalt oder 
auf behördliche Anordnung geschlossen oder die Ausstellungsdauer verkürzt werden, so sind 
die Standmieten und alle vom Aussteller zu tragenden Kosten in voller Höhe zu bezahlen. 
Bei zeitlicher Verlegung können Aussteller, die den Nachweis einer Terminüberschneidung mit 
bereits festgelegten Ausstellungen führen, aus dem Vertrag bei Zahlung von 25% entlassen 
werden. Nach Bekanntgabe der Verlegung muss der Antrag innerhalb von drei Wochen per 
Einschreiben eingebracht werden. Wird die Durchführung einer Messe zur Eindämmung einer 
weiteren Ausbreitung des Coronavirus behördlich untersagt, erstattet der Veranstalter 50% 
der gezahlten Nettostandmiete.

§ 21  Die allgemeine Bewachung der Ausstellung übernimmt die DiCoN ohne Haftung für Ver-
luste oder Beschädigungen. Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aus-
steller selbst verantwortlich. Dies gilt auch für die Auf- und Abbauzeiten. Sonderwachen sind 
nur mit Genehmigung von der DiCoN zulässig.

§ 22  Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten der DiCoN. Wünsche der ausstellenden 
Firmen nach weiteren Beleuchtungs- und Sonderanschlüssen für eigene Rechnung können 
nur bei rechtzeitiger Anmeldung berücksichtigt werden (beiliegenden Zusatz zur Anmeldung 
beachten und ausfüllen). Die Berechnung dieser Anschlüsse nebst anteiliger Kosten der hierfür 
erforderlichen Ringleitung erfolgt durch den Vertragsinstallateur. Die durch einen Sachverstän-
digen errechneten Kosten für Licht und Kraftstromverbrauch werden den Ausstellern berech-
net. Das gleiche gilt für evtl. Wasseranschlüsse. Die gewünschten Anschlüsse sind spätestens 
sechs Wochen vorher anzumelden. Sämtliche Installationen dürfen bis zum Standanschluss 
nur von Firmen ausgeführt werden, welche die DiCoN zugelassen hat.

§ 23 und Zeichnungen für gewerbliche Zwecke können nur durch 
die DiCoN gestattet werden. Die Prospektverteilung außerhalb des Ausstellungsstandes 
ist nicht zulässig.

§ 24  Die Benutzung von Rundfunk- und Phono-Geräten sowie Lautsprecherdurchsagen und das 
Musizieren auf den Ständen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Bei Genehmigung 

§ 25  Die tägliche Warenanlieferung muss bis spätestens 30 Minuten vor Ausstellungsbeginn been-
det sein. Spätere Anlieferungen können nicht mehr auf das Ausstellungsgelände gelassen 
werden.

§ 26  Aussteller und Mitarbeiter dürfen den Ausstellungsbereich erst eine Stunde vor Beginn der Aus-
stellung betreten und müssen die Ausstellung spätestens eine Stunde nach Schluss verlassen 
haben. Übernachtung im Gelände ist nicht gestattet.

§ 27  Die Vorführtheken der Propagandisten-Stände sind so aufzustellen, dass das Publikum nicht in 
den Gängen steht.

§ 28  Jeder Aussteller wird in das Ausstellerverzeichnis aufgenommen. Die Kosten hierfür sind mit 
der genannten pauschalen Anmeldegebühr abgegolten. Mitaussteller können ebenfalls in das 
Ausstellerverzeichnis der Messeführer unserer Veranstaltungen gegen Zahlung der Anmelde-

-
men sowie in der entsprechenden Waren-/Produktgruppe.

§ 29 Die Räumung des Standes bzw. der Abbau dürfen erst am letzten Veranstaltungstag ab
18.00 Uhr erfolgen! Ein vorzeitiger Abbaubeginn wird mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 
50 % des Standgeldes geahndet!

§ 30  Mit Unterzeichnung der Anmeldung unterwerfen sich der Aussteller und seine Beauftragten 
den Ausstellungs-Bedingungen, den behördlichen Vorschriften sowie der Hausordnung. Die 
DiDiCoN übt auf dem Ausstellungsgelände und den Ständen das Haus-, Platz- und Vermiet-
erpfandrecht aus und ist berechtigt, bei Verstößen einzuschreiten. Kosten dieser Maßnahmen 
trägt der Aussteller. Mündliche Abmachungen müssen, um Gültigkeit zu erlangen, schriftlich 
von der DiCoN bestätigt werden.

§ 31  Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Kiel. Dies gilt auch für den Fall, dass Ansprüche 
im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden, und wenn der Mieter Vollkaufmann 

Inland hat.

Ausstellungsbedingungen

§ 2   Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr
Ausstellungsort: Hamburg Messe (Messeplatz 1, 20357 Hamburg)
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